
 

APK Renten – ISIN AT0000796610 
 
OFFENLEGUNG GEMÄSS ARTIKEL 6 und 7 

 
DER VERORDNUNG (EU) 2019/2088 ÜBER NACHHALTIGKEITSBEZOGENE 

OFFENLEGUNGSPFLICHTEN IM FINANZDIENSTLEISTUNGSSEKTOR 
 

 

A. Klassifizierung 

 

Wir dürfen darauf hinweisen, dass die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken, die Bewertung 
der zu erwartenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken sowie die Berücksichtigung von 

nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen des gewählten Investmentfonds, APK Renten, 
durch die Kapitalanlagegesellschaft erfolgt.  
 
Um die entsprechenden Informationen in Ihren Entscheidungsprozess miteinbeziehen zu 
können, verweist die APK Versicherung auf die produktspezifischen Offenlegungen auf der 
Website der Kapitalanlagegesellschaft.  
 

Der gegenständlich zugrundeliegend Investmentfonds APK Renten entspricht laut 

Klassifizierung der Kapitalanlagegesellschaft Erste Asset Management GmbH einem 

Finanzprodukt im Sinne von Artikel 6 der Offenlegungs-VO. 

 

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-

Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 

Unter folgendem Link sind Informationen zur Nachhaltigkeit in der Erste Asset Management  

abrufbar: EU-Offenlegungsverordnung | Erste Asset Management 

 

Angaben gemäß Art. 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 

 

Nachstehend ein Auszug aus den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG betreffend 

die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken: 

 

Ein Nachhaltigkeitsrisiko ist ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, 

Soziales oder Unternehmensführung, dessen beziehungsweise deren Eintreten tatsächlich 

oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnte. 

 

Die Nachhaltigkeitsrisiken sind nicht als eigenständige Risikoart zu betrachten, sondern in den 

bestehenden Risikokategorien abzubilden, da sie auf bestehende Risikoarten einwirken, 

denen der Investmentfonds potenziell ausgesetzt ist. 

 

Für die Bestimmung der Art und Weise, wie Nachhaltigkeitsrisiken bei 

Investitionsentscheidungen einbezogen werden, wurden in einem ersten Schritt die relevanten 

Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. In einem zweiten Schritt wurden die identifizierten Risiken 

in die bestehenden Risikokategorien „übersetzt“ und im Zuge dessen gemessen und bewertet. 

 

 

https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/eu-offenlegungsverordnung


 

Es wurden folgende relevante Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert:  

• Umweltrisiken im Zusammenhang mit der Eindämmung der Auswirkungen des 

Klimawandels, Anpassung an den Klimawandel und der Transition zu einer CO2-

reduzierten Wirtschaft, Schutz der Biodiversität, Ressourcenmanagement sowie Abfall 

und sonstigen Schadstoffemissionen. 

• Sozialrisiken im Zusammenhang mit Arbeits- und Sicherheitsbedingungen sowie der 

Einhaltung anerkannter arbeitsrechtlicher Standards, der Achtung der Menschenrechte 

und Produktionssicherheit.  

• Governancerisiken im Zusammenhang mit der Sorgfaltspflicht der 

Unternehmensführungsorgane, den Maßnahmen zur Bekämpfung von Bestechung 

und Korruption sowie der Einhaltung der einschlägigen Gesetze und Vorschriften. 

 

Die identifizierten Nachhaltigkeitsrisiken wurden in die Definition der Risikoindikatoren bzw 

Ratings einbezogen. Für die Sammlung nachhaltigkeitsbezogener Daten, die anschließend für 

die eigene Analyse verwendet werden, werden auch Daten externer Anbieter herangezogen. 

Die externen Daten können uU unvollständig, ungenau oder temporär nicht verfügbar sein.  

 

Zudem berücksichtigen die Anbieter der Nachhaltigkeitsratings unterschiedliche 

Einflussfaktoren und unterschiedliche Gewichtungen, so dass es für ein und dasselbe 

Unternehmen, in das im Rahmen der Veranlagung investiert wird, unterschiedliche 

Nachhaltigkeits-Scores geben kann. Es besteht daher das Risiko, dass ein Wertpapier oder 

ein Emittent nicht richtig bewertet wird. Um dieses Risiko zu begrenzen, kommt ein eigenes 

Ratingmodell, ESGenius, zum Einsatz. Im Rahmen dieses Ratingmodells werden die am 

Markt dominierenden Nachhaltigkeitsausrichtungen (ethisch orientierter Ansatz vs Risikosicht) 

im Rahmen der Analyse zu einer Gesamtsicht zusammengeführt. Durch die Kombination der 

unterschiedlichen Anbieter werden allfällige Datenlücken reduziert und die unterschiedlichen 

Ansätze gleichzeitig plausibilisiert. 

 

Zur Steuerung und Begrenzung von Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen 

können unterschiedliche Tools eingesetzt werden. Auf der Internetseite der 

Verwaltungsgesellschaft unter https://www.erste-am.at/content/dam/at/eam/common/files/ 

EAM_Handbuch_Nachhaltigkeit_Sustainability_Guide.pdf werden diese Tools näher 

beschrieben. 

 

Für die von der Verwaltungsgesellschaft aufgelegten Spezialfonds können auch andere Tools 

zum Einsatz kommen, sofern diese von Dritten gemanagt oder beraten werden. Die 

Beschreibung dieser Tools wird dem Anleger auf die mit ihm vereinbarte Art und Weise zur 

Verfügung gestellt. 

 

Die zukunftsgerichtete Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen von 

Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des Investmentfonds besteht darin, dass ein 

Investmentfonds, gegenüber anderen Finanzprodukten, deren Vermögenswerteauswahl 

keinen Nachhaltigkeitskriterien und Nachhaltigkeitsrisiken unterliegt, einen abweichenden 

Performance-Verlauf bzw. in bestimmten Marktphasen eine niedrigere Rendite erwirtschaften 

könnte. Die Verwaltungsgesellschaft vertritt jedoch die Meinung, dass die Berücksichtigung 

von Nachhaltigkeitsrisiken einen positiven Einfluss auf die Rendite haben kann, da durch die 

resultierende geringere oder gänzlich fehlende Gewichtung von Wertpapieren bestimmter 

Aussteller im Anlageportfolio allenfalls überproportional schlechte Ergebnisse aufgrund des 

Eintretens eines Nachhaltigkeitsrisikos abgemildert oder gänzlich vermieden werden können. 

 

https://www.erste-am.at/content/dam/at/eam/common/files/EAM_Handbuch_Nachhaltigkeit_Sustainability_Guide.pdf
https://www.erste-am.at/content/dam/at/eam/common/files/EAM_Handbuch_Nachhaltigkeit_Sustainability_Guide.pdf


 

 

Angaben gemäß Art. 7 der Verordnung (EU) 2019/2088  

 

Keine Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren. Bei der Verwaltung von Investmentvermögen werden nachteilige 

Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren derzeit nicht 

umfassend berücksichtigt. 

 

B. Allgemeines 

 

Die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom  

27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 

Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungs-VO) ist seit 10. März 2021 anwendbar. Die 

Offenlegungs-VO sieht einen harmonisierten Ansatz in Bezug auf nachhaltigkeitsbezogene 

Offenlegungen für Anleger im Finanzdienstleistungssektor des EWR vor und soll mehr 

Transparenz darüber schaffen, wie die einzelnen Finanzmarktteilnehmer 

Nachhaltigkeitsrisiken in ihre Anlageentscheidungen integrieren und negative 

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Anlageprozess berücksichtigen.  

 

Die Taxonomie-VO (Verordnung (EU) 2020/852) enthält die Kriterien zur Bestimmung, ob eine 

Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig einzustufen ist, um damit den Grad der 

ökologischen Nachhaltigkeit einer Investition ermitteln zu können. Die Taxonomie-VO ist ab 

1.1.2022 anwendbar und richtet sich an Finanzmarktteilnehmer und schafft mehr Transparenz 

in vorvertraglichen Informationen und regelmäßigen Berichten (Art 5 bis 7 der Taxonomie-VO).   

 

Für die Zwecke der Offenlegungs-VO erfüllen wir als Versicherungsunternehmen die Kriterien 

eines "Finanzmarktteilnehmers", während jeder von uns angebotene Fonds als ein 

"Finanzprodukt" eingestuft wird. 

 

 

C. Begriffsdefinitionen 
 

1. Offenlegungsverordnung: Die Offenlegungsverordnung oder SFDR bezeichnet die Verordnung (EU) 

2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über 

nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor in der jeweils gültigen 

Fassung. 

 

2. Finanzprodukt im Sinne von Artikel 6 der Offenlegungs-VO: sonstige bzw. „konventionelle“ 

Finanzprodukte, mit denen keine nachhaltige Investition angestrebt und keine ökologischen oder sozialen 

Merkmale beworben werden. Für diese Produkte gibt es, anders als bei hell- und dunkelgrünen Produkten, 

keine zusätzlichen Offenlegungspflichten in vorvertraglichen Dokumenten, regelmäßigen Reportings und auf 

der Website. 

 

Finanzprodukt im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungs-VO: ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem 

ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen beworben werden, sofern 

die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.1 

Diese Finanzprodukte berücksichtigen ESG-Merkmale, jedoch nicht in der Intensität von Finanzprodukten iSv 

Artikel 9 der Offenlegungs-VO. Diese Produkte werden häufig auch als „hellgrüne“ Produkte bezeichnet.  

 

                                                           
1 Art 8 Offenlegungs-VO 



 

3. Finanzprodukt im Sinne von Artikel 9 der Offenlegungs-VO: ein Finanzprodukt, mit dem eine nachhaltige 

Investition angestrebt wird.2 Diese Produkte besitzen also ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (zB die 

Reduktion von CO2 Emissionen) und leisten somit einen aktiven Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit. Sie werden 

auch als „dunkelgrüne“ Produkte bezeichnet. 

 

4. Nachhaltigkeitsrisiko: Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, 

Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative 

Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnte.3 

 

5. Nachhaltigkeitsfaktoren: Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und 

die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.4 

 

6. ESG: Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange. 

 

7. "nachhaltige Investition": eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines 

Umweltziels beiträgt, gemessen beispielsweise an Schlüsselindikatoren für Ressourceneffizienz bei der 

Nutzung von Energie, erneuerbarer Energie, Rohstoffen, Wasser und Boden, für die Abfallerzeugung, und 

Treibhausgasemissionen oder für die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die Kreislaufwirtschaft, 

oder eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines sozialen Ziels beiträgt, 

insbesondere eine Investition, die zur Bekämpfung von Ungleichheiten beiträgt oder den sozialen 

Zusammenhalt, die soziale Integration und die Arbeitsbeziehungen fördert oder eine Investition in 

Humankapital oder zugunsten wirtschaftlich oder sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen, vorausgesetzt, 

dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert 

wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden, insbesondere bei soliden 

Managementstrukturen, den Beziehungen zu den Arbeitnehmern, der Vergütung von Mitarbeitern sowie der 

Einhaltung der Steuervorschriften.5 

                                                           
2 Art 9 Offenlegungs-VO 
3 Art 2 Z 22 Offenlegungs-VO 
4 Art 2 Z 24 Offenlegungs-VO 
5 Art 2 Z 17 Offenlegungs-VO. 


